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Fre f ste I I ungsbesche id
für 2022 bis 2024 zur

Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer

Dieser Bescheid ergeht an Sie für
ilbtema Na Ngai - Herz Afrikas e.V.
27383 Scheeßel, ltborchaussee 30

Feststel lung
Unfang der steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 cewstc von der cewerbesteuer befneit.

Hinweise zu steuerbegünst i gten Zwecken
Die Körperschaft fördert in Sinne der §§ 5'l ff. AO ausschließlich und unmittelbar mildtätige,
kirchl iche und folgende geneinnützige Zwecke:
- Förderung der Religion (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 2 AO)
- Förderung des öffentlichen cesundheitswesens und

der öffentlichen cesundheitspflege (§ 52 abs. 2 Satz'l Nr. 3 AO)
- Förderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 satz 1 Nr.4 AO)
- Förderung der Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr.4 AO)
- Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 satz I Nr. 7 Ao)
- Förderung der Volks- und Berufsbi ldung

einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 aOs. 2 satz 1 Nr. 7 AO)
- Förderung des Schutzes von Ehe und Familie (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 19 AO)
- Förderung der Heimatpflege (§ 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 22 AO)
- Förderung der Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 satz I Nr. 22 Ao)

Hinweis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für spenden, die ihr zur Verwendung für diese zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EstDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https.//wwlt.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
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Die Körperschaft ist nicht berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsl
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen, t{eil zwecke
Satz 8 EStG gefördert werden.

bestät i
i. s.

nach amt I ich
10b Abs. 1

gungen
des §

zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausges'
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurück
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 Ao).

tel lt werden,
liegt. Die Frist

Haftung bei unrichtigen Zusendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuuendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei v,ird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30l, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 152 der Zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 Estc, § I Abs. 3 Kstc, § 9 Nr. 5 cet{stc).

Hinuei se zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2029 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4undTSatzlNr.IsowieAbs.4bSatzlNr.3undAbs.I0
satz 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Uberlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 Estc durch das depotführende Kredit-r Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapierinstitut.

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen

*+**+ Fortsetzung siehe Seite 2 ++**+

Konten des Finanzamts: Kreditinstitut:
BBk Hannover
IBAN DE64 2500 0000 0025 0015 39
Spk Rotenburg Osterholz
IBAN DE02 2415 1235 0026 1063 77

BIC I.TARKDEFI25O

BIC BRLADE2-IROBlleitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter u*ul. lstn.niedersachsen.de
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ceschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen ceschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
Iagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

Er läuterungen
Dieser Freistellungsbescheid ist ein Originaldokument. Bitte bewahren Sie ihn
sorgfältig auf. Er dient als Nachweis der Gemeinnützigkeit bei anderen Behörden
und Einrichtungen (2. e. Banken wegen der Befreiung von der Kapitalertragsteuer,
Beantragung von zuschüssen, Nachweis gegenüber Dachverbänden). Fertigen Sie im
Bedarfsfall Kopien. Irn Falle eines personellen zuständigkeitswechsels in der
Körperschaft ist dieser Bescheid an die Nachfolger zu übergeben.

Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegt, die mir am 06.O7.2025 um 14:25:15 Uhr in
authentifizierter Form übermittelt wurden.

Rechtsbehe I fsbe Iehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Ei nspruch i st bei dem vorbezei chneten Fi nanzamt oder bei der angegebenen Außenste I le
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I t{ird der neue
Vert{altungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen lYlonat.
Sie beginnt nit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr es s€i denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten l,Jird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Ilatenschut zh i n$,ei s
Infornationen über die Veranbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung so$,ie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehnen Sie bitte dem al Igemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter t{l{w.finanzamt,de (unter der Rubrik "Datenschutz"> oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

l^leitere Informationen

Öffnungsze i ten:

tytorDirErc,Fr 08-12 uhr; Do 13-17 uhr
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